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Hauptsatzung für den  

Ennepe-Ruhr-Kreis
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Der Kreistag des Ennepe-Ruhr-Kreises hat aufgrund des § 5 Abs. 3 der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 19.06.2023 die 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz und Gebiet 

(zu § 12 und § 14 KrO) 
 
(1) Der Kreis führt den Namen ”Ennepe-Ruhr-Kreis”. 
 
(2) Sitz der Kreisverwaltung ist die Stadt Schwelm. 
 
(3) Das Gebiet des Ennepe-Ruhr-Kreises besteht aus der Gesamtheit der folgenden zum Kreis gehö-
renden Städte und Gemeinden: 
 
1. Stadt Breckerfeld 
2. Stadt Ennepetal 
3. Stadt Gevelsberg 
4. Stadt Hattingen 
5. Stadt Herdecke 
6. Stadt Schwelm 
7. Stadt Sprockhövel 
8. Stadt Wetter (Ruhr) 
9. Stadt Witten 
 

§ 2 
Wappen, Dienstsiegel und Flagge 

(zu § 13 KrO) 
 
(1) Das Wappen des Ennepe-Ruhr-Kreises zeigt in goldenem Schild den dreireihigen rotsilbernen 
Schachbalken der Grafen von der Mark, darüber und darunter je einen blauen Wellenbalken, Ennepe 
und Ruhr darstellend. 
 
(2) Das Dienstsiegel trägt Namen und Wappen des Ennepe-Ruhr-Kreises. 
 
(3) Der Kreis führt eine Flagge mit je einem gleich breiten, waagerechten, blauen und goldenen Strei-
fen. 
 
(4) Der Kreis führt ein Banner, das zwischen zwei goldenen Seitenstreifen einen blauen Streifen mit 
dem Kreiswappen in der oberen Hälfte enthält. 
 

§ 3 
Verfahren des Kreistages und der Ausschüsse 

 
Das Verfahren des Kreistages, des Kreisausschusses und der Ausschüsse richtet sich nach der vom 
Kreistag zu beschließenden Geschäftsordnung. 
 

§ 3a 
Bildaufnahmen / Film- und Tonaufnahmen in Sitzungen des Kreistags 

(zu § 33 Abs. 4 KrO, § 48 Abs. 4 GO) 
 
(1) In öffentlichen Sitzungen sind Bildaufnahmen zulässig, wenn sie die Ordnung der Sitzung nicht ge-
fährden. Dieses Recht umfasst nicht die Anfertigung von Bildaufnahmen von Zuhörern/Zuhöre-rinnen 
oder Verwaltungsbediensteten mit Ausnahme des Landrats/der Landrätin, des allgemeinen Vertre-
ters/der allgemeinen Vertreterin und sonstigen Bediensteten in Führungspositionen (i.S.d. § 49 Abs. 1 
Satz 7 KrO). 
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Über das Vorliegen einer Gefährdung der Ordnung der Sitzung entscheidet der Landrat/die Landrätin 
oder sein/ihr Vertreter bei der Sitzungsleitung. 
 
(2) Der öffentliche Teil der Kreistagssitzung wird als Live-Stream in Bild und Ton im Internet übertra-
gen und auf der Internetseite des Kreises sieben Kalendertage zum nachträglichen Abruf der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt. Die Film- und Tonaufnahmen dürfen ohne Zustimmung des Land-
rats/der Landrätin nicht anderweitig verwendet werden. 
 
 (3) Vor der Übertragung bzw. der Aufzeichnung im Sinne des Absatzes 2 ist von der jeweiligen be-
troffenen Person die Einwilligung zur Übertragung, Aufzeichnung und Speicherung einzuholen. Die 
betroffenen Personen haben das Recht, jederzeit ohne Angabe von Gründen, ihre Einwilligungserklä-
rung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Besucherbereich sowie Personen, die keine Ein-
willigungserklärung abgegeben haben, werden nicht übertragen. 
 
(4) Film- und Tonaufzeichnungen für sonstige Zwecke dürfen nur gemacht werden, wenn der Kreistag 
es genehmigt und wenn weder ein Kreistagsmitglied noch der Landrat/die Landrätin der Aufzeich-
nung widerspricht. 
 

§ 3b 
Digitale und hybride Durchführung von Sitzungen 

 in besonderen Ausnahmefällen 
(zu § 32a KrO, § 47a GO) 

 
(1) In besonderen Ausnahmefällen wie Katastrophen, einer epidemischen Lage oder anderen außer-
gewöhnlichen Notsituationen kann die Durchführung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisaus-
schusses und der übrigen Ausschüsse in digitaler Form erfolgen (digitale Sitzung), sofern die dafür 
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind (§ 32a KrO, § 47a Abs. 1 GO). 
 
(2) Der Kreistag stellt das Vorliegen eines Ausnahmefalles nach § 32a KrO, § 47a Abs. 1 GO mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder fest und entscheidet zugleich darüber, ob infolge dessen 
digitale oder hybride Sitzungen durchgeführt werden. In dem Beschluss ist festzulegen, für welchen 
Zeitraum Sitzungen in digitaler oder hybrider Form durchgeführt werden (längstens für einen Zeit-
raum von zwei Monaten) und ob die Durchführung in digitaler oder hybrider Form für den Kreistag, den 
Kreisausschuss und/oder für die übrigen Ausschüsse gelten soll. Die Beschlussfassung kann in einer 
Sitzung des Kreistages, durch Stimmabgabe im Umlaufverfahren oder in geeigneter elektronischer 
Form, die die Textform wahrt, erfolgen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfolgen, dass die 
Frist des § 32 Abs. 2 Satz 1 KrO gewahrt werden kann. Die Verlängerung ist bei einem weiteren Andau-
ern des besonderen Ausnahmefalles möglich. Für den Beschluss über eine Verlängerung gelten die 
vorgenannten Sätze entsprechend. 

 
§ 3c 

Hybride Durchführung von Ausschusssitzungen 
(zu § 41a KrO, § 58a GO) 

 
(1) Ausschüsse des Kreistages dürfen auch außerhalb der besonderen Ausnahmefälle nach § 32a KrO, 
§ 47a GO hybride Sitzungen durchführen. Dies gilt nicht für den Kreisausschuss, den Rechnungsprü-
fungsausschuss sowie den Wahlprüfungsausschuss. 
 
(2) Den jeweiligen Ausschüssen bleibt die Entscheidung über eine Durchführung hybrider Sitzungen 
vorbehalten. Der Beschluss darüber, ob eine Sitzung des Ausschusses als hybride Sitzung durchge-
führt werden soll, ist mit einfacher Mehrheit zu fassen. Die Beschlussfassung soll so rechtzeitig erfol-
gen, dass die Frist des § 32 Abs. 2 Satz 1 KrO gewahrt werden kann. Der Beschluss kann frühestens 
mit Wirkung für die jeweils nächste Ausschusssitzung erfolgen. Jeder Ausschuss im Sinne des Absat-
zes 1 kann einen Vorratsbeschluss darüber treffen, ob die weiteren Sitzungen des Ausschusses in der 
jeweiligen Wahlperiode als hybride Sitzungen durchgeführt werden. Der Ausschuss kann einen nach 
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Satz 5 getroffenen Vorratsbeschluss mit einfacher Mehrheit für einzelne Ausschusssitzungen oder 
insgesamt mit Wirkung frühestens für die nächste Ausschusssitzung wieder aufheben. 

 
§ 4 

Rechte und Pflichten der Kreistagsmitglieder, 
sachkundigen Bürger/innen und Einwohner/innen 

(zu §§ 28, 35 Abs. 6 KrO, 30-32 GO) 
 

(1) Die Kreistagsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse haben die Vorschriften der Kreisord-
nung und der Gemeindeordnung über die Verschwiegenheitspflicht, die Treuepflicht und über die 
Mitwirkungsverbote zu beachten. Verstöße gegen die Verschwiegenheitspflicht können mit einem 
Ordnungsgeld geahndet werden (§§ 28, 35 Abs. 6 KrO, §§ 30-32 GO). 
 
(2) Die Kreistagsmitglieder und die Mitglieder der Ausschüsse müssen dem Landrat/der Landrätin 
Auskünfte über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse geben, soweit das für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit von Bedeutung sein kann. Die Auskunft erstreckt sich 
 
1. bei unselbständiger Tätigkeit auf die Angabe des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin und die Funkti-

on und dienstliche Stellung beim Arbeitgeber/bei der Arbeitgeberin und die eigene Funktion oder 
dienstliche Stellung, 
 

2. bei selbständiger Tätigkeit auf die Art des Gewerbes mit Angabe der Firma oder die Bezeichnung 
des Berufszweiges, 

 
3. auf vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten als Mitglied eines Vorstandes, Aufsichtsrates, 

Verwaltungsrates, sonstigen Organs oder Beirats einer Gesellschaft, Genossenschaft, eines in 
einer anderen Rechtsform betriebenen Unternehmens oder einer Körperschaft, Stiftung oder 
Anstalt des öffentlichen Rechts, soweit diese Tätigkeiten nicht auf einer Bestellung gemäß § 26 
Abs. 5 KrO beruhen, 

 
4. auf den Umfang der Beteiligung an Unternehmen, Kapital- und Grundvermögen. 

 
Änderungen sind dem Landrat/der Landrätin unverzüglich mitzuteilen. Name, Anschrift, der ausgeüb-
te Beruf sowie andere vergütete und ehrenamtliche Tätigkeiten können auf Beschluss des Kreistages 
veröffentlicht werden. Die Auskünfte über die wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse sind 
vertraulich zu behandeln. Nach Ablauf der Wahlperiode sind die gespeicherten Daten ausgeschiede-
ner Mitglieder über ihre wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse zu löschen. 
 

§ 5 
Stellvertreter/innen des Landrates/der Landrätin 

(zu § 46 KrO) 
 

(1) Der Kreistag beschließt vor der Wahl der Stellvertreter/Stellvertreterinnen des Landrates/der 
Landrätin über die Anzahl, die gemäß § 46 Abs. 1 KrO zu wählen ist. 
 
(2) Der Landrat/Die Landrätin wird bei Verhinderung von seinen/ihren Stellvertre-
tern/Stellvertreterinnen in der sich aus dem Wahlergebnis ergebenden Reihenfolge bei der Leitung 
der Sitzungen des Kreistags und bei der Repräsentation gemäß § 46 Abs. 1 KrO vertreten. Sind alle 
Stellvertreter/innen verhindert, kann der Landrat/die Landrätin andere Kreistagsmitglieder mit der 
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben für den Kreis beauftragen. 

 
§ 6 

Kreisausschuss 
(zu § 51 KrO) 

 
(1) Der Kreisausschuss besteht aus dem Landrat/der Landrätin und mindestens 8 und höchstens 16 
Kreistagsmitgliedern. Die Anzahl der Kreistagsmitglieder des Kreisausschusses wird zu Beginn der 
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Wahlperiode durch Beschluss des Kreistages festgelegt.  
 
(2) Für jedes Kreistagsmitglied im Kreisausschuss ist ein persönlicher Stellvertreter/eine persönliche 
Stellvertreterin zu wählen. Der Kreistag beschließt darüber, in welcher Reihenfolge sich Stellvertre-
ter/innen untereinander vertreten. Liegt ein solcher Beschluss nicht vor, so vertreten sich die Stell-
vertreter/innen einer Fraktion oder Gruppe in fortlaufender alphabetischer Reihenfolge. 
 
(3) Der Landrat/die Landrätin ist Vorsitzende/r des Kreisausschusses. Der Kreisausschuss legt durch 
Beschluss die Anzahl der aus seiner Mitte zu wählenden Vertreter/innen seines Vorsitzenden/seiner 
Vorsitzenden fest. 
 

§ 7 
Ausschüsse 
(zu § 41 KrO) 

 
(1) Der Kreistag kann außer den gesetzlich vorgeschriebenen Ausschüssen zur Vorbereitung seiner 
Beschlüsse und der Beschlüsse des Kreisausschusses weitere Ausschüsse bilden. 
 
(2) Soweit gesetzlich nichts anderes geregelt ist, werden Befugnisse der Ausschüsse sowie deren 
Anzahl und die Zusammensetzung der Mitglieder der Ausschüsse durch Kreistagsbeschluss mit der 
Mehrheit der Stimmen der Kreistagsmitglieder festgesetzt. 
 
(3) Soweit der Kreistag nicht für bestimmte Ausschüsse eine persönliche Stellvertretung festlegt, 
werden die stellvertretenden Ausschussmitglieder entsprechend dem Verfahren nach § 35 Abs. 3 KrO 
gewählt. Dabei ist gleichzeitig die Reihenfolge der Stellvertretung festzulegen. 
 
(4) Ausschussmitglieder, die nicht Kreistagsmitglieder sind, werden von dem Vorsitzenden/der Vor-
sitzenden des betreffenden Ausschusses verpflichtet. 
 
(5) Im Übrigen finden auf die Ausschüsse und die Ausschussmitglieder die für den Kreistag und die 
Kreistagsmitglieder geltenden Bestimmungen dieser Hauptsatzung und der Geschäftsordnung ent-
sprechende Anwendung, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. 
 

§ 8 
Akteneinsicht 

(zu § 26 KrO) 
 
Der Landrat/Die Landrätin ermöglicht die Akteneinsicht nach § 26 Abs. 2 und 4 KrO in den Räumen der 
Kreisverwaltung. Er/Sie hat auch über die Anwesenheit von Bediensteten der Kreisverwaltung bei der 
Akteneinsicht zu entscheiden. Entsprechendes gilt für Ausschussvorsitzende, soweit der Ausschuss 
für die Beratung der Angelegenheit zuständig ist. 
 

§ 9 
Aufwandsentschädigungen 

(zu §§ 30 und 31 KrO) 
 

(1) Kreistagsmitglieder erhalten als Ausgleich für Auslagen und Aufwendungen im Zusammenhang mit 
dem Mandat eine Aufwandsentschädigung. Diese wird nach Maßgabe der in der Entschädigungsver-
ordnung festgesetzten Beträge in Form eines monatlichen Pauschalbetrages gezahlt.  
(2) Die Stellvertreter/innen des Landrates/der Landrätin, die Fraktionsvorsitzenden und ihre Stellver-
treter/innen erhalten neben der in Absatz 1 genannten Aufwandsentschädigung die ihnen nach der 
jeweils geltenden Entschädigungsverordnung des Landes NRW zustehenden zusätzlichen Aufwands-
entschädigungen. Satz 1 gilt auch für die Vorsitzenden von Ausschüssen des Kreistages mit Ausnah-
me des Wahlprüfungsausschusses.  
 
(3) Sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die nach § 41 Abs. 5 oder Abs. 6 KrO 
oder nach § 41 Abs. 3 Satz 7 KrO zu Mitgliedern von Ausschüssen, Beiräten, Unterausschüssen und 
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Arbeitskreisen bestellt worden sind, die der Kreistag eingerichtet hat, erhalten für die Teilnahme an 
den Sitzungen dieser Gremien sowie für die Teilnahme an Sitzungen der Kreistagsfraktion ein Sit-
zungsgeld je Sitzung nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. Dies gilt unabhängig vom Vertre-
tungsfall auch für die Teilnahme an Fraktionssitzungen als stellvertretendes Ausschussmitglied.  
 
(4) Bei einer Sitzungsdauer von insgesamt mehr als sechs Stunden wird ein weiteres Sitzungsgeld 
gewährt. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag dürfen nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gewährt 
werden.  
 
(5) Ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Fraktionssitzungen wird für Kreistagsmitglieder sowie für 
sachkundige Bürger/Bürgerinnen und Einwohner/Einwohnerinnen höchstens für 18 Sitzungen pro 
Kalenderjahr gewährt. Fraktionssitzungen sind auch Sitzungen von Teilen einer Fraktion (Fraktions-
vorstand, Fraktionsarbeitskreise), zu denen von der Fraktionsführung eingeladen wurde. Als Frakti-
onssitzungen in diesem Sinne gelten auch Sitzungen von Fraktionen, die mittels Videokonferenzen 
oder Telefonkonferenzen durchgeführt werden, soweit dabei die formellen und materiellen Anforde-
rungen an eine Fraktionssitzung im Übrigen erfüllt sind. 
 
(6) Die Fahrkostenerstattung und Reisekostenvergütung für Kreistagsmitglieder und Ausschussmit-
glieder richten sich nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes und der Entschädi-
gungsverordnung mit der Maßgabe, dass für die Benutzung eines privaten Kraftfahrzeugs eine Weg-
streckenentschädigung in Höhe des nach der Entschädigungsverordnung zulässigen Höchstsatzes 
gezahlt wird. Reisekosten für die Teilnahme an Fraktionssitzungen werden nur für Sitzungen inner-
halb des Kreisgebiets erstattet. Hiervon ausgenommen ist eine Fraktionssitzung pro Kalenderjahr für 
grundlegende Planungen der Körperschaft wie z.B. die Haushaltsberatung, sofern diese an einem Ort 
stattfindet, der maximal 150 km von Schwelm entfernt liegt, und eine Dauer von zwei Tagen nicht 
überschritten wird. Können Reisekosten im Rahmen einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit geltend 
gemacht werden, werden vom Kreis keine Reisekosten erstattet. 
Für den Fall, dass eine Präsenzsitzung des Kreistags oder eines Ausschussses nicht im Kreishaus 
stattfindet, wird den betroffenen Kreistagsmitgliedern bzw. Ausschussmitgliedern zusätzlich Ausla-
genersatz in Form der Erstattung der Parkkosten gewährt.  
Als sonstige Leistung im Sinne des § 30 KrO i.V.m. § 45 Abs. 2 GO wird den Kreistagsmitgliedern, die 
den digitalen Sitzungsdienst nutzen, zudem zu Beginn jeder Wahlperiode ein von dem Kreistag fest-
zusetzender angemessener Zuschuss für die Anschaffung eines digitalen Endgeräts gewährt.  
 
(7) Dienstreisen werden vom Kreisausschuss genehmigt, sofern nicht ein entsprechender Kreistags-
beschluss vorliegt. Für alle mit der Wahrnehmung ihrer üblichen Dienstgeschäfte erforderlichen 
Dienstreisen von Stellvertretern/Stellvertreterinnen des Landrates/der Landrätin gilt die Genehmi-
gung generell als erteilt, soweit sie sich auf das Gebiet des Landes NRW beschränken.  
 
(8) Mitglieder von Ausschüssen gemäß § 85 Schulgesetz NRW sowie § 5 Abs. 1 Nr. 3-9 und Abs. 2 des 1. 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes erhalten für die Teilnahme an Sitzun-
gen des Ausschusses je Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe des Sitzungsgeldes für sachkundige Bür-
ger/innen und Fahrkostenerstattung gemäß Abs. 3. Dies gilt auch für die Mitglieder von sonstigen 
Gremien, die vom Kreis aufgrund sondergesetzlicher Bestimmungen auf Kreisebene gebildet werden 
und für die weder in den sondergesetzlichen Bestimmungen noch im Gesetz über die Entschädigung 
der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen vom 13. Mai 1958 in der jeweils geltenden Fassung 
eine Entschädigungsregelung vorgesehen ist. Für Bedienstete des Kreises, für die die Mitgliedschaft 
zu ihren dienstlichen Aufgaben gehört, gelten Satz 1 und Satz 2 nicht.  
 

§ 10 
Verdienstausfall 

(zu § 30 KrO) 
 
(1) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen haben An-
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spruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie 
während der Arbeitszeit erforderlich ist. Das gilt für die Teilnahme an Kreistags-, Kreisausschuss- 
und Ausschusssitzungen sowie für sonstige Tätigkeiten, die sich aus der Wahrnehmung des Mandats 
ergeben (z. B. Fraktionssitzungen, genehmigte Dienstreisen). Der Anspruch besteht auch für maximal 
acht Arbeitstage je Wahlperiode im Falle der Teilnahme an kommunalpolitischen Bildungsveranstal-
tungen, der der Mandatsausübung förderlich sind. Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der ver-
säumten regelmäßigen Arbeitszeit berechnet.  
 
(2) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen haben mindes-
tens Anspruch auf einen Regelstundensatz in Höhe von 12,- €, es sei denn, dass sie ersichtlich keinen 
Nachteil erlitten haben. 
 
(3) Abhängig Erwerbstätigen wird auf Antrag der tatsächlich entstandene und nachgewiesene Ver-
dienstausfall ersetzt. Der einheitliche Höchstbetrag ergibt sich aus der Festlegung in einer Rechts-
verordnung nach § 30 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 KrO.  
 
(4) Selbständige erhalten auf Antrag eine Verdienstausfallpauschale. Sie wird im Einzelfall auf der 
Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festgesetzt. Arbeitszeit im 
Sinne des § 30 Abs. 1 KrO ist die Zeit, während der der Mandatsträger unter normalen Umständen sei-
ner beruflichen Tätigkeit nachgegangen wäre, wenn er nicht sein Mandat ausgeübt hätte; dies muss 
der Mandatsträger plausibel darlegen. Der einheitliche Höchstbetrag ergibt sich aus der Festlegung in 
einer Rechtsverordnung nach § 30 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 KrO.  
 
(5) Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger/innen und sachkundige Einwohner/innen, die einen 
Haushalt mit mindestens zwei Personen, von denen mindestens eine ein Kind unter 14 Jahren oder 
eine anerkannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, führen oder einen Haushalt mit mindestens 
drei Personen führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für 
die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt den Regelstundensatz nach Maßgabe des 
Absatzes 2. Statt des Regelstundensatzes werden auf Antrag die notwendigen Kosten für eine Ver-
tretung im Haushalt ersetzt.  
 
(6) Die Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom 
Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn keine weiteren im Rahmen gesetzlicher Pflichten zur Kin-
derbetreuung verpflichteten Personen im Haushalt leben oder wenn diesen die Kinderbetreuung wäh-
rend der mandatsbedingten Abwesenheit nicht zugemutet werden kann. Kosten einer entgeltlichen 
Kinderbetreuung werden nur für Kinder erstattet, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
es sei denn, es liegt im Einzelfall ein besonderer Betreuungsbedarf vor, der eine Betreuung über das 
14. Lebensjahr erforderlich macht (z. B. Behinderungen etc.). Kinderbetreuungskosten werden im 
Übrigen nicht erstattet für Zeiträume, für die Entschädigung nach § 30 Absätze 2 und 3 KrO geleistet 
wird. Pro Stunde der Kinderbetreuung werden höchstens 12,- € erstattet.  
 

§ 11 
Verträge 

(zu § 26 Abs. 1 Buchstabe r KrO) 
 
Die im § 26 Abs. 1 Buchstabe r KrO dem Kreistag vorbehaltene Genehmigung wird auf folgende Verträ-
ge und Personengruppen beschränkt: 
 
1. Verträge mit Kreistagsmitgliedern und Ausschussmitgliedern, soweit es sich nicht um Verträge 

handelt, die nach einem feststehenden Tarif oder im Wege einer Ausschreibung abgeschlossen 
werden und der Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt wird.  
 

2. Verträge mit Beamten/innen der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (höherer Dienst), mit 
tariflich Beschäftigten von der Entgeltgruppe 13 TVöD an aufwärts und mit Beschäftigten, deren 
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Dienstbezüge auf der Grundlage eines Privatdienstvertrages die Vergütung nach Entgeltgruppe 13 
TVöD übersteigen. 

Die Genehmigung gilt als erteilt, soweit es sich um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt und 
die im Vertrag vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 5.000 € nicht überschreitet. 
 

§ 12 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

(zu § 42 KrO) 
 
Der Landrat/Die Landrätin entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, welche Geschäfte solche 
der laufenden Verwaltung im Sinne des § 42 KrO sind. 

 
§ 13 

Zuständigkeit des Kreisausschusses  
(zu § 26 Abs. 1 Satz 4 KrO, § 50 Abs. 1 KrO, § 75 Abs. 1 Satz 2 LNatSchG NRW) 

 
(1) Der Kreisausschuss ist gemäß § 26 Abs. 1 Satz 4 KrO für folgende Geschäfte zuständig, soweit es 
sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt oder sie nicht dem Kreistag vorbehalten 
sind: 
 
 a) Vergaben, 
 
 b) Grundstücksveräußerungen und -belastungen bis zu einem Wert von  500.000,- €, 
 
 c) Erlass von Forderungen, 
 
 d) Erwerb von Vermögensgegenständen und sonstiger Vermögenserwerb bis zu einem Wert 

von 250.000,- €, 
 
 e) sonstige Vermögensaufwendungen bis zu einem Wert von 250.000,- €. 
 
 f) Abschluss von Finanzgeschäften nach Maßgabe der Ziffer 6 der Besonderen Geschäfts-

anweisung über den Abschluss von Finanzgeschäften in der Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-
Kreises (BGA Finanzgeschäfte) 

 
(2) Die Befugnisse des Kreistages nach § 75 Abs. 1 Satz 2 LNatSchG NRW werden auf den Kreisaus-
schuss übertragen. 
 

§ 14 
Allgemeiner Vertreter/allgemeine Vertreterin 

des Landrates/der Landrätin 
(zu § 47 Abs. 1 Satz 2 KrO) 

 
Der allgemeine Vertreter/die allgemeine Vertreterin des Landrates/der Landrätin wird vom Kreistag 
für die Dauer von acht Jahren gewählt. Er/Sie trägt die Dienstbezeichnung Kreisdirek-
tor/Kreisdirektorin. 

 
§ 15 

Personalangelegenheiten 
(zu § 49 Abs. 1 KrO) 

 
Dienstrechtliche Entscheidungen, die aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung durch die oberste 
Dienstbehörde (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 LBG NRW) zu treffen sind, werden auf den Landrat/die Landrätin 
übertragen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 

§ 16 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu § 3 Abs. 5 KrO) 
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(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises mit, die die 
Belange von Frauen berühren, Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die 
Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und die Verbesserung der beruflichen Situation der in der Verwaltung beschäftig-
ten Frauen betreffen. Sie fördert mit eigenen Initiativen die Verbesserung der Situation von Frauen 
sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer. Zu ihren Aufgaben gehört auch 
die Beratung und Unterstützung von Frauen in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und der Be-
seitigung von Benachteiligung. Eine Rechtsberatung ist unzulässig.  
 
(2) Der Landrat/die Landrätin ist Dienstvorgesetzte(r) der Gleichstellungsbeauftragten. Er/Sie trägt 
dafür Sorge, dass die Gleichstellungsbeauftragte die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen In-
formationen erhält und ihre Auffassung zu gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten bei der Mei-
nungsbildung berücksichtigt wird.  
 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches an den Sitzun-
gen des Kreisausschusses, des Kreistages und seiner Ausschüsse teilnehmen. Ihr ist auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Sie kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches unter-
richten. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, den 
Beschlussvorlagen des Landrates/der Landrätin widersprechen; in diesem Fall hat der Landrat/die 
Landrätin den Kreistag zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine wesentlichen Gründe 
hinzuweisen. 
 

§ 17 
Anregungen und Beschwerden 

(zu § 21 KrO) 
 
(1) Jede Einwohnerin oder jeder Einwohner des Kreises, die oder der seit mindestens drei Monaten in 
dem Kreis wohnt, hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen in Textform nach § 
126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Anregungen oder Beschwerden an den Kreistag zu wenden. 
Ist eine Anregung oder Beschwerde von mehr als zehn Personen unterzeichnet, so muss sie eine Per-
son benennen, die berechtigt ist, die Unterzeichnenden zu vertreten. 
 
(2) Anregungen und Beschwerden müssen eine Angelegenheit betreffen, die in den Aufgabenbereich 
des Ennepe-Ruhr-Kreises fällt. Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich des 
Ennepe-Ruhr-Kreises fallen, sind vom Landrat/von der Landrätin an die zuständige Stelle weiterzulei-
ten. Der Petent/Die Petentin ist hierüber zu unterrichten. 
 
(3) Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z.B. Fragen, Erklärungen, 
Ansichten etc.), sind ohne Beratung durch den Kreistag oder Kreisausschuss vom Landrat/von der 
Landrätin zurückzugeben. 
 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden ist der Kreisausschuss zuständig, es sei 
denn sie betreffen Angelegenheiten, für die gemäß § 26 Abs. 1 Satz 2 KrO ausschließlich der Kreistag 
zuständig ist oder für die nach den Bestimmungen der KrO oder dieser Hauptsatzung der Landrat/die 
Landrätin zuständig ist. Ist der Kreisausschuss nicht zuständig, überweist er die Anregung oder Be-
schwerde zur Erledigung an die zur Entscheidung berechtigte Stelle. Bei der Überweisung kann er 
Empfehlungen aussprechen, an die die zur Entscheidung berechtigte Stelle nicht gebunden ist. Ist 
der Kreisausschuss zuständig, so bleiben die mitberatenden Zuständigkeiten der Fachausschüsse 
gegenüber dem Kreisausschuss unberührt.  
(5) Dem Petenten/Der Petentin kann aufgegeben werden, die Anregung oder die Beschwerde in der 
für eine ordnungsgemäße Beratung erforderlichen Anzahl einzureichen. Die Beratung kann in diesen 
Fällen bis zur Einreichung der notwendigen Unterlagen ausgesetzt werden.  
 
(6) Von der Prüfung einer Anregung oder Beschwerde soll abgesehen werden, wenn ihr Inhalt einen 
Straftatbestand erfüllt oder wenn sie gegenüber einer bereits geprüften Anregung oder Beschwerde 
kein neues Sachvorbringen enthält. Von einer Prüfung der Anregung oder Beschwerde kann abgese-
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hen werden, solange das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht abgeschlossenen Rechtsbe-
helfs- oder Rechtsmittelverfahrens ist. 
 
(7) Der Landrat/die Landrätin unterrichtet den Petenten/die Petentin über die Entscheidung über die 
Anregung oder Beschwerde. 
 

§ 18 
Bekanntmachungen 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen des Ennepe-Ruhr-Kreises, die durch Rechtsvorschrift vorge-
schrieben sind, werden durch Bereitstellung im Internet unter 

www. enkreis.de 
vollzogen, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist. Nachrichtlich wird auf die erfolgte 
Bereitstellung und die Internetadresse in den im Ennepe-Ruhr-Kreis erscheinenden Ausgaben der 
Westfälischen Rundschau/Westfalenpost hingewiesen. 
 
(2) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der nach Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer Gewalt 
oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so wird die Öffentlichkeit durch Aushang im 
Kreishaus, Hauptstr. 92 in 58332 Schwelm, oder durch Flugblätter unterrichtet. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 
des Ennepe-Ruhr-Kreises vom 13.12.2021 außer Kraft. 
 



Kreishaus

Hauptstraße 92

58332 Schwelm

02336 93-0

verwaltung@en-kreis.de

www.en-kreis.de


